
Politische Gemeinde Oberdorf 
 
Benützungsreglement für Lokalitäten der Politischen Gemeinde Oberdorf 

vom 29. April 1986 

 
 
Der Gemeinderat Oberdorf, 
 
gestützt auf Art. 82 der Kantonsverfassung und Art. 87, Ziff. 1 des Gemeindegesetzes, 
 
beschliesst: 
 

1. Zweck 

Das Benützungsreglement für Lokalitäten der Politischen Gemeinde Oberdorf bezweckt die 
Regelung der Grundsätze für die Benützung der vom Gemeinderat freigegebenen Objekte. 
 
Für die einzelnen Objekte werden die detaillierten Benützungsvorschriften in Form von Wei-
sungen separat erlassen. Sie gelten als integrierender Bestandteil dieses Reglements. 
 

2. Aufsichtsbehörde 

Der Gemeinderat ist Aufsichtsbehörde über die Lokalitäten der Politischen Gemeinde Ober-
dorf. Es bezeichnet die für die Benützung freizugebenden Objekte. 
 
Die unmittelbare Aufsicht obliegt der Liegenschaftskommission, dem Liegenschaftschef und 
dem zuständigen Abwart. 
 

3. Benützungspriorität 

Die Benützungspriorität für die einzelnen Objekte wird in den detaillierten Benützungsvor-
schriften separat festgelegt. 
 

4. Bewilligung 

Das schriftliche Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zur Benützung einer vom Gemeinde-
rat freigegebenen Lokalität ist mittels dem offiziellen Gesuchsformular mindestens 4 Wochen 
vorher bei der Gemeindeverwaltung z.H. der Liegenschaftskommission einzureichen. 
 
Änderungen in Bezug auf Datum und Benützung bedürfen einer neuen Bewilligung. 
 
Dem Liegenschaftschef ist der Verzicht auf eine Bewilligung unverzüglich mitzuteilen. 
 
Für die Erteilung oder Nichterteilung der Bewilligung ist die Liegenschaftskommission zu-
ständig. Für dringende oder untergeordnete Fälle steht diese Kompetenz dem Liegen-
schaftschef zu. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch zur Erteilung der Bewilligung. 
 

5. Rechtsmittel 

Gegen sämtliche Entscheide der Liegenschaftskommission und des Ressortchefs kann in-
nert 20 Tagen seit Zustellung beim Gemeinderat Einsprache erhoben werden.  



6. Abwart 

Der zuständige Abwart ist für die Abwartsaufgaben gemäss Pflichtenheft verantwortlich. 
Eventuelle Nachreinigungen und ausserordentliche Arbeiten des Abwarts werden dem Be-
nützer nach Aufwand verrechnet. 
 

7. Haftung 

Der Benützer haftet für alle Schäden am Gebäude, an Einrichtungen, Mobiliar und Inventar. 
Fehlende Gegenstände sind der Gemeinde zu vergüten. Die Veranlassung der Schadenbe-
hebung erfolgt durch die Gemeinde. 
 
Die Gemeinde lehnt alle Forderungen aus Unfall, Haftpflicht, Diebstahl etc. ab. 
 
Alle Schäden und Defekte sind umgehend dem zuständigen Abwart zu melden. Reparaturen 
dürfen nur nach Rücksprache mit dem Abwart selber vorgenommen werden. 
 

8. Benützungskosten 

Die Benützung von Objekten ist gemäss separatem Tarif kostenpflichtig. 
 
Für die Benützung der Objekte durch ortsansässige Vereine und öffentliche rechtliche Kör-
perschaften bleiben Sonderregelungen vorbehalten. 
 

9. Benützungsplan 

Für die zur Benützung freigegebenen Objekte wird ein Benützungsplan erstellt. Dieser wird 
durch die Gemeindekanzlei ständig nachgeführt und liegt in der Gemeindekanzlei auf. 
 

10. Gültigkeit 

Der Benützer anerkennt mit der Einreichung des unterzeichneten Benützungsgesuches die-
ses Reglement und die Separatvorschriften des betreffenden Objektes in allen Teilen. Er hat 
damit die Einhaltung der Bestimmungen auch sicherzustellen. 
 
Das Reglement untersteht dem fakultativen Referendum. Es tritt am Tage nach dem unbe-
nützten Ablauf der Referendumsfrist bzw. nach Annahme durch die Gemeindeversammlung 
in Kraft. Vorbehalten bleibt die Genehmigung durch den Regierungsrat Nidwalden. 
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 Gemeinderat Oberdorf 

 Der Gemeindepräsident 
 Edy Clavadetscher 

 
 Der Gemeindeschreiber 
 Max Wyrsch 

 
 
 
Tag der Veröffentlichung: 2. Mai 1986 im Amtsblatt 
Letzter Tag der Referendumsfrist: 2. Juli 1986 


